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Beratungspunkt:

Geschäftsordnung für den Kreistag des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim für die
Wahlperiode 2026/2032

Sachverhalt:

Zu Beginn der Wahlperiode hat sich der Kreistag eine Geschäftsordnung zu geben (Art. 40 Abs. 1 LKrO).
In der Geschäftsordnung wird der Geschäftsgang des Kreistages, des Kreisausschusses und der
weiteren Ausschüsse geregelt (Art. 40 Abs. 2 LKrO).

Der Entwurf, der als Sitzungsvorlage übersandten Geschäftsordnung wurde auf Grundlage der
Mustergeschäftsordnung des Bayerischen Landkreistages sowie der Geschäftsordnung des Kreistages
der Wahlperiode 2020/2026 erarbeitet.

Wesentliche Änderungen der Geschäftsordnung werden durch die Verwaltung in der Sitzung erläutert.

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt den Entwurf der vorgelegten Geschäftsordnung für den Kreistag der
Wahlperiode 2026/2032 mit folgenden Ergänzungen und Änderungen:

- § 33 Abs. 2 Satz 1: als Verfahren zur Sitzverteilung wird Sainte-Lague/Schepers festgelegt
- § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2: als weiteres beratendes Mitglied wird eine Vertretung des Jobcenters

ergänzt
- § 36 Abs. 3: die weiteren beschließenden Ausschüsse bestehen neben dem Landrat aus 14

Kreisrätinnen und Kreisräten

Anlage:

Entwurf Geschäftsordnung für den Kreistag 2026/2032


